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HINTERGRUNDINFORMATIONEN - WER? WIE? WAS? 

 
WER KANN MELDUNGEN ABGEBEN? 

Meldungen können sämtliche Mitarbeiter*innen der Kliniken abgeben. 

Meldeberechtigt sind ferner Referendarinnen und Referendare, Auszubildende, Prakti-
kantinnen und Praktikanten und vergleichbare Personen, die in einer einem Ausbil-
dungszweck dienenden Beziehung zu den Kliniken oder deren Geschäftsbereiche ste-
hen. Freiwillige Helferinnen und Helfer sind diesem Personenkreis gleichgestellt.“ 

Mitarbeiter*innen von Auftragnehmer*innen sowie Unterauftragnehmer*innen (Hand-
werker*innen, Dienstleistungsunternehmen, Berater*innen, Selbstständigen, Freiberuf-
ler*innen, Lieferanten u.a.m.), die von den Kliniken beauftragt wurden, sind ebenso 
meldeberechtigt, die in einem beruflichen Kontext Informationen über Verstöße erlangt 
haben. Gleiches gilt für Personen mit bereits beendetem Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
und Mitarbeiter*innen vor Beginn ihres Arbeitsverhältnisses. 

 

WELCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR EINE MELDUNG MÜSSEN VOR-
LIEGEN? 

Die Meldestelle nimmt Meldungen entgegen, die Verstöße im Sinne des § 2 HinSchG 
darstellen. Der Verstoß muss im Rahmen der beruflichen oder dienstlichen Tätigkeit 
erfolgen. Meldungen über privates Fehlverhalten ohne Bezug zur beruflichen Tätigkeit 
oder unbegründete Spekulationen oder Gerüchte wie auch falsche Verdächtigungen 
(§ 9 Abs. 1 HinSchG) sind nicht geschützt. 

Meldungen, die Informationen enthalten, die Sicherheitsinteressen berühren oder Ver-
schwiegenheits- oder Geheimhaltungspflichten verletzen, fallen nach Maßgabe des § 
5 HinSchG nicht unter den Schutz des Gesetzes. Dazu gehören insbesondere Infor-
mationen der Verfassungsschutzbehörde aber auch Verschlusssachen außerhalb des 
Tätigkeitsbereichs der Verfassungsschutzbehörde, wenn sie mit einem Geheimhal-
tungsgrad Vertraulich oder höher eingestuft sind. 

 

WAS PASSIERT NACH EINER MELDUNG? 

Die interne Meldestelle bestätigt der hinweisgebenden Person den Eingang einer Mel-
dung innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt. Bei einer Zustellung an Wochenenden, 
Sonn- und Feiertagen gilt die Meldung am nächsten folgenden Werktag als eingegan-
gen. 
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Die interne Meldestelle prüft ihre Zuständigkeit, das Vorliegen der Meldevoraussetzun-
gen sowie die Stichhaltigkeit der Meldung. Falls erforderlich, ersucht sie die hinweis-
gebende Person um weitere Informationen zum gemeldeten Sachverhalt. Die hinweis-
gebende Person ist nicht verpflichtet, der Meldestelle weitere Informationen zum ge-
meldeten Sachverhalt zur Verfügung zu stellen. Die Meldestelle ergreift angemessene 
Folgemaßnahmen. Dies können sein: 

 interne Untersuchungen, 

 der Verweis der hinweisgebenden Person an andere zuständige Stellen, 

 die Abgabe des Verfahrenszwecks weiterer Untersuchungen an eine bei 
der jeweiligen Organisationseinheit für interne Ermittlungen zuständige Ar-
beitseinheit  
oder 

 an eine zuständige Behörde, 

 oder der Abschluss des Verfahrens aus Mangel an Beweisen oder aus anderen 
Gründen. 

 

Die interne Meldestelle informiert die hinweisgebende Person zeitnah – spätestens 
nach drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Eingangsbestätigung bzw. bei unterbliebener 
Eingangsbestätigung innerhalb von maximal drei Monaten und sieben Tagen nach 
Eingang der Meldung – über geplante sowie bereits ergriffene Folgemaßnahmen so-
wie die Gründe für diese. Das Vertraulichkeitsgebot sowie datenschutzrechtliche Vor-
schriften sind hierbei zu beachten. Auch in den Fällen, in denen einer Meldung nicht 
weiter nachgegangen und das Verfahren ohne weitere Maßnahmen abgeschlossen 
wird, ist eine Rückmeldung vorgesehen. 
 
Eine Bestätigung und Rückmeldung entfällt bei anonymen Hinweisen. 

 

VERTRAULICHKEIT? 

Die interne Meldestelle verarbeitet personenbezogene Daten – einschließlich deren 
Austausch oder Übermittlung – im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 und 
der Richtlinie (EU) 2016/680 sowie mit nationalem Datenschutzrecht. Auf § 10 Hin-
SchG wird ausdrücklich verwiesen. 

Die interne Meldestelle behandelt die Identität der hinweisgebenden Person vertrau-
lich. Die Identität der hinweisgebenden Person darf ohne deren ausdrückliche Zustim-
mung ausschließlich den mit den Aufgaben der internen Meldestelle betrauten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie den sie bei der Erfüllung dieser Aufgaben unterstüt-
zenden Personen bekannt werden. Dies gilt auch für alle anderen Informationen, aus 
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denen die Identität der hinweisgebenden Person direkt oder indirekt abgeleitet werden 
kann. 

Die Identität darf nur dann preisgegeben werden, wenn ein Ausnahmetatbestand im 
Sinne des § 9 HinSchG gegeben ist. Eine Offenbarung der Identität des Hinweisge-
bers ist damit nicht gänzlich ausgeschlossen (vgl. Art. 13ff. Datenschutz-Grundverord-
nung - DS-GVO). 

Die hinweisgebende Person ist zu unterrichten bevor ihre Identität offenbart wird, es 
sei denn, diese Unterrichtung würde die entsprechenden Untersuchungen oder Ge-
richtsverfahren gefährden. 

Im Rahmen der Unterrichtung wird der hinweisgebenden Person eine schriftliche Dar-
legung der Gründe für die Weitergabe der betreffenden vertraulichen Daten übermit-
telt. 

Die interne Meldestelle schützt in gleicher Weise die Identität Dritter, die in den Mel-
dungen erwähnt werden, sowie die Identität betroffener Personen. Informationen über 
Personen, die Gegenstand einer Meldung sind und von sonstigen in der Meldung ge-
nannten Personen dürfen nur in den Fällen des § 9 Abs. 4 HinSchG an die jeweils zu-
ständige Stelle weitergeleitet werden. 

Die interne Meldestelle gewährleistet durch entsprechende organisatorische, räumli-
che und technische Maßnahmen, dass ein Zugriff Dritter auf Akten und Dokumente 
der Meldestelle nicht möglich ist. 

 

SCHUTZ VOR REPRESSALIEN? 

Jede Form von Repressalien, einschließlich der Androhung und des Versuchs von Re-
pressalien gegen hinweisgebende Personen ist verboten. 

Hinweisgebende Personen sind vor Repressalien dann geschützt, wenn 

 ein nach dem HinSchG vorgesehener Meldeweg beschritten wurde, 

 die hinweisgebende Person zum Zeitpunkt der Meldung hinreichenden Grund 
zu der Annahme hatte, dass die von ihr gemeldeten oder offengelegten Infor-
mationen der Wahrheit entsprechen, 

und der sachliche Anwendungsbereich des HinSchG eröffnet ist bzw. die hinweisge-
bende Person zum Zeitpunkt der Meldung hinreichenden Grund zu der Annahme 
hatte, dass dies der Fall ist. 
 
 


